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Europäische Beschäftigungspolitik - Herausforderung für die Kirchen 
Aus der Werte-Perspektive der Kirchen in Europa 

Gerhard Wegner

Nicht nur in den letzten Jahren haben sich die Kirchen in Europa immer wieder zu 
sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen geäußert – in der langen Geschichte 
Europas war ihr Einfluss immer auf die eine oder andere Weise präsent. In dieser 
Hinsicht ist auch die Erforschung der religiösen Wurzeln des europäischen 
Wirtschafts- und Sozialmodells weiter vorangekommen. Im Zusammenhang der 
Diskussion um die bekannten „Drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus“, wie sie 
Gösta Esping-Andersen1 bereits 1990 beschrieben hat, lassen sich auch christlich-
konfessionelle Faktoren „destillieren“, die auf die unterschiedlichen Ausprägungen 
der Wirtschafts- und Sozialstaatskonzepte in Europa Einfluss gehabt haben. So sollte 
man nicht nur zwischen Orthodoxie, Katholizismus und Protestantismus 
unterscheiden, sondern auf der protestantischen Seite zwischen den Traditionen des 
lutherischen Staatskirchentums, das vor allem in seinen skandinavischen 
Ausprägungen großen Einfluss hatte und reformprotestantischen Strömungen wie 
dem Calvinismus oder generell den Reformierten.  So „wird klar, dass sich auch das 
aktuelle politische Bemühen um eine europäische Soziale Marktwirtschaft aus 
Traditionsquellen speist, die deutlich religiös beeinflusst sind – ohne dass dies den 
Proponenten eines solchen Sozialmodells sonderlich bewusst wäre.2 Die 
bedeutenden Variationen zwischen dem angelsächsisch-liberalen und dem 
kontinentalen Modell können zu einem guten Teil aus den Varianten der 
protestantischen Glaubensrichtungen erklärt werden, während sich die wichtigen 
Unterschiede zwischen dem südlichen, dem kontinentalen und dem nördlichen 
Modell aus der unterschiedlichen Bedeutung von orthodoxen Traditionen, 
lutherischer, protestantischer und katholischer Soziallehre ableiten lassen.3

Nun kann diesen Differenzierungen hier nicht im Einzelnen weiter nachgegangen 
werden – vieles ist in dieser Hinsicht auch noch unerforscht.  Blickt man aber in die 
Stellungnahmen der Kirchen zur Sozialstaatsentwicklung Europas in den letzten 
zehn bis zwanzig Jahren hinein, so ergeben sich  eine Reihe von interessanten 
Konvergenzen, die sich als ein Wirtschafts- und Sozialstaatsmodell der „Gerechten 
Teilhabe“ zusammen denken lassen – was eine Stellungnahme zu der hier zur 
Diskussion stehenden Frage der Verhältnisbestimmung von Flexibilität und 
Sicherheit erlaubt. Jedenfalls wäre das die These, die im Folgenden belegt, 
plausibilisiert und zur Diskussion gestellt werden soll. Dabei ist von vornherein 
zuzugeben, dass dies im Blick auf die unterschiedlichen religiösen Traditionen ein 
sehr grobschlächtiges Vorgehen ist. Diese Gedanken mögen deswegen auch 
lediglich als ein Beitrag zu einer Diskussion in einem vielfältig von christlich-
konfessionellen Traditionen geprägten Zusammenhang verstanden werden. 

                                                
1 Gösta Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge 1990.
2 Philip Manow: Plurale Wohlfahrtswelten. Auf der Suche nach dem europäischen Sozialmodell und seinen 
religiösen Wurzeln. S. 208
3 Ebda, S. 210
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I.
(Gottes Handeln mit dem Menschen)

Der Ausgangspunkt einer jeden christlich-sozialethischen Reflexion findet sich in 
jenen theologischen Bestimmungen, die das Handeln Gottes in und mit dem 
einzelnen Menschen im Blick auf die jeweils anderen Menschen beschreiben. In 
großer Eindeutigkeit wird in allen christlichen Traditionen diese Beziehung vorrangig 
werteorientiert mit dem Begriff der Liebe beschrieben. In dieser Hinsicht hat jeder 
Mensch eine Bestimmung zur Teilhabe am Leben der anderen bzw. aller, d.h. in 
moderner Sicht an der Gesellschaft. Dieser Gedanke kommt nach wie vor im 
protestantischen Berufsverständnis hervorragend zum Ausdruck, aber ebenso in 
anderen christlichen Traditionen vor allem in der Bestimmung des Menschen sich 
durch seine Arbeit, verstanden im Sinne eines Dienstes, in den gesellschaftlichen 
Zusammenhang einzubringen. Oder auch darin, dass Menschen Ihrer Bestimmung 
als Imago Dei gerecht werden können. Die Freiheit des Christen ist keine Freiheit 
von dieser verpflichtenden Liebe sondern realisiert sich in der konkreten 
Entscheidung für sie. Die Arbeit wiederum wird in der einen oder anderen Form mehr 
oder minder deutlich als Partizipation an Gottes schöpferischem, die Welt 
gestaltenden und sie beständig verändernden Handeln begriffen. Der Beruf ist der 
Ort in der gesellschaftlichen Kooperation, an den mich Gott gestellt – mich berufen –
hat. Die berufliche Tätigkeit ist folglich weit mehr als ein Job, den man beliebig 
wechseln könnte. Allein schon von diesen Grundüberlegungen zum Wert der 
menschlichen Arbeit ergeben sich Maximen zur Bewertung des Konzeptes der 
Flexicurity.

Von vornherein ist damit aus christlicher Sicht die  fundamentale Anforderung an eine 
gerechte Gesellschaft formuliert: Gerecht ist eine Gesellschaft  dann, wenn in ihr 
jeder Mann und jede Frau seiner und ihrer Bestimmung gemäß leben kann. Bewusst 
offen bleibt an dieser Stelle, worin diese Bestimmung – diese Berufung – jeweils 
konkret besteht. Darüber kann nicht abstrakt – allgemein, sondern nur der oder die 
jeweils Einzelne in der je subjektiven Begegnung mit Gott befinden. Die 
gesellschaftlichen Strukturen müssen hierfür jedoch Räume und befähigende 
Möglichkeiten vorhalten: d.h. es geht vor allem um die Erziehung und Bildung des je 
Einzelnen zur Entwicklung des ihm oder ihr inhärenten Potentials.

II.
(Kerndefinition gerechter Teilhabe)

Eine aus christlicher Sicht möglichst gerechte Gesellschaft muss den erwähnten
Bedingungen auf all ihren Ebenen genügen. Das bedeutet mit den Worten der EKD-
Denkschrift „Gerechte Teilhabe“: „Eine gerechte Gesellschaft muss so gestaltet sein, 
dass möglichst viele Menschen tatsächlich in der Lage sind, ihre jeweiligen 
Begabungen sowohl zu erkennen, als auch sie auszubilden und schließlich produktiv 
für sich selbst und andere einsetzen zu können. Eine Gesellschaft investiert folglich, 
wo immer es geht, in die Entwicklung der Fähigkeiten der Menschen zur Gestaltung 
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ihres eigenen Lebens sowie der gesamten Gesellschaft in ihren sozialen und 
wirtschaftlichen Dimensionen. Eine solche Gesellschaft ist so verfasst, dass sich die 
aus den individuellen Begabungen erwachsenen Gaben und Fähigkeiten, biblisch 
Charismen genannt, zur möglichst eigenverantwortlichen Sicherung des 
Lebensunterhalts und im Interesse aller solidarisch einsetzen lassen. (…) Der Begriff 
der gerechten Teilhabe meint genau dies: Umfassende Beteiligung aller an Bildung 
und Ausbildung sowie an den wirtschaftlichen, sozialen und solidarischen Prozessen 
der Gesellschaft. Eine Verengung auf eine oder wenige Zieldimensionen der 
Teilhabe verbietet sich aus der Sache heraus.“4

In dieser Sichtweise werden die befähigenden, beteiligenden und versorgenden 
Instanzen der Gesellschaft strukturell zusammengedacht – allerdings im Blick auf die 
Rolle des oder der Einzelnen. Im Vordergrund steht das Leitbild des sich mit seinen 
Gaben einbringenden, für sich selbst und für andere sorgenden Menschen. Die 
Einrichtungen der Gesellschaft müssen in seiner Befähigung hierzu funktionieren. 
Und das bedeutet vor allem für alle – prinzipiell nicht selektive – angemessene  
gerechte Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten vorzuhalten. Diese Möglichkeiten 
können dann als chancengerecht gelten, wenn denjenigen Kindern, die von Haus 
aus schwächere Chancen haben, eine überproportional größere Förderung zugute 
kommt. In den Fällen, in denen die primären Strukturen der Familie oder 
unmittelbaren  Umwelt in der umfassenden Befähigung der Kinder versagen, muss 
für Ausgleich gesorgt werden.  Eben dem müssen auch die Strukturen der Flexicurity 
entsprechen. Der Maßstab, der anzulegen ist, ist der größtmögliche Vorteil für die 
schwächsten bzw. armen Mitglieder der Gesellschaft. Sie müssen von den Reformen 
überproportional profitieren können. Das bedeutet aber von vornherein, dass gerade 
diejenigen, die es von ihrer Lebenslage her besonders schwer haben, allseits flexibel 
sein zu können, gefördert werden müssen. Flexicurity darf kein zusätzliches 
Förderprogramm der ohne besser Gestellten sein!

III.
(Ein faires System der Kooperation)

In der Logik dieser Vorstellungen wird eine wohlgeordnete bzw. gerechte 
Gesellschaft als ein faires System der Kooperation gedacht, in das möglichst alle 
Menschen einbezogen sind.5 Die entscheidende Frage ist: „How are the institutions 
of the basic structure to be regulated as one unified scheme of institutions so that a 
fair, efficient and productive system of social cooperation can be maintained over 
time?”6 Zu dieser Vorstellung einer fairen Kooperation gehören drei wesentliche 
Merkmale, die sich auf grundlegende Gerechtigkeitsvorstellungen beziehen:

                                                
4 EKD: Denkschrift Gerechte Teilhabe 2006, S. 11
5 Vergl. John Rawls: Justice as Fairness. A restatement. Ed by Erin Kelly. Harvard University Press 2001 S. 5
6 Dto, S. 50
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�� Es geht um eine selbsttätig und selbstverantwortlich geregelte Kooperation: 
„Rather social cooperation is guided by publicly recognized rules and procedures 
which those cooperating accept as appropriate to regulate their conduct.“7

�� Die Modalitäten müssen von jedem Beteiligten vernünftigerweise akzeptiert 
werden können. Sie beruhen auf der Idee der Gegenseitigkeit. „All, who do their 
part as the recognized rules require are to benefit as specified by a public and 
agreed upon standard“ (dto)

�� Der Antrieb für die Kooperation resultiert aus der Vorstellung vom rationalen 
Vorteil oder Wohl jedes Beteiligten. „The idea of rational advantage specifies what
it ist hat those engaged in cooperation are seeking to advance from the 
standpoint of their own good.“8

Von entscheidender Bedeutung ist, dass zur Sicherung der tatsächlichen 
Kooperation aller stets Umverteilung zugunsten der in der Gesellschaft jeweils 
Schwächeren nötig ist. „Der Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit bleibt von großer 
Bedeutung, denn wenn Menschen in die Situation geraten, kein eigenes Einkommen 
erzielen zu können, ist der Anspruch auf materielle Basissicherung die 
Voraussetzung dafür, weitergehende, nicht materielle Unterstützung überhaupt 
nutzen zu können.“9 Es braucht Umverteilung, um Ungleichheiten, die entweder aus 
der aktuellen, vor allem ökonomischen, Situation heraus entstehen, oder aber auch 
Ungleichheiten aus der Geburt und den natürlichen Gaben auszugleichen. Dies gilt 
auch – und wahrscheinlich gerade – für die Schaffung von Flexicurity: sie ist ohne ein 
deutliches Mehr als sozialer Sicherheit – eine Steigerung der Effizienz der 
Sozialpolitik – nicht denkbar. 

IV.
(Teilhabe an bezahlter Arbeit)

Jahrzehntelange Erfahrungen in Europa zeigen, dass die Beteiligung an Arbeit im 
ökonomischen System nicht nur äußerlich materiell vor Verelendung und Armut 
schützen kann – wenn auch nicht automatisch –, sondern diese Beteiligung weit 
darüber hinaus einen deutlich erkennbaren Einfluss auf die „Haltung“ und die 
Mobilisierung innerer Kräfte im Sinne einer umfassenden Resilienz des Einzelnen 
hat. Die Teilhabe an bezahlter Arbeit transportiert wesentlich mehr als nur die 
funktionale Nutzung der Einzelnen; sie hat in unserer Gesellschaft sehr viel mit 
Anerkennung i.S. eines vollwertigen erwachsenen Lebens zu tun – der Stiftung eines 
Selbstbildes der Einzelnen, das daraus erwächst, dass ich für mich durch die 
Einfügung in die Kooperation mit anderen selbst sorgen kann. Beides ist von 
Bedeutung: das Selbst-Sorgen-Können und die Kooperation mit anderen.  

                                                
7 Dto, S. 6
8 Dto, S. 6
9 EKD Gerechte Teilhabe, S. 10
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Aus Sicht der christlichen Kirchen wird man zwar immer davor warnen, diese Art der 
Anerkennung, die sich zwangsläufig sehr stark auf die Leistung der Menschen richtet 
zum allerhöchsten Maßstab werden zu lassen und sein Herz allein an entsprechende 
Möglichkeiten zu hängen. Auf der anderen Seite betonen aber die Kirchen auch 
immer wieder, wie stark das eigene Arbeiten nicht nur mit der Teilhabe an der 
Gesellschaft, sondern auch mit der Teilhabe an und in Gottes Schöpfung und damit 
mit der Realisierung der je eigenen Bestimmung zu tun hat.

Insofern können die “eight common flexicurity principles” mit dem Ziel: “getting more 
people into good jobs” nur unterstrichen warden. Insbesondere: 
- „Reducing the gap between those in non-standard, sometimes precarious 
contractual arrangements on the one hand (so called “outsiders”) and those in 
permanent, full time jobs on the other (the “insiders”) – jedenfalls solange dieses 
Angleichen nicht eines nach unten ist.

�� Developing internal and external flexicurity, by helping employees move up the 
career ladder (internal) as well as across the job market (external).

V.
(Globalisierung als Verschärfung der Flexibilitätserwartungen)

 Entscheidend für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation auf den 
Arbeitsmärkten ist der veränderte Kontext des wirtschafts- und sozialpolitischen 
Modells Europas spätestens seit 1989 - was allseits unter dem Label „Globalisierung“ 
diskutiert wird. Im Kern geht es darum, dass durch die Öffnung der Grenzen neue 
Akteure auf den weltweiten Wettbewerbsmärkten aufgetreten sind, die die 
bestehenden Unternehmen und die gesamte wirtschaftliche Grundstruktur in Europa 
erheblich unter Druck setzen. Dieser Wettbewerbsdruck ist in den verschiedenen 
Sektoren der Wirtschaft unterschiedlich zu spüren, er hat aber in den letzten Jahren 
das Beziehungsgefüge erheblich durcheinander gewirbelt. Vor allem sind 
bestehende Kooperationsformen, insbesondere in Mitteleuropa, unter den Zwängen 
gesteigerter Rentabilität und zunehmender Rationalisierung unter Stress geraten. 
Allein dies führt zur Notwendigkeit von Neubestimmungen des Verhältnisses von 
Arbeitsmärkten und Sozialpolitik.

So haben in vielen Bereichen Marktbeziehungen anstelle von hierarchischen 
Einbindungen in die Organisationen Einzug gehalten, insbesondere in der internen 
Struktur großer Unternehmen, die dazu übergingen, auch allerkleinste Bereiche 
profitabel auszurichten indem sie eigene interne Märkte schufen, über die die 
jeweiligen Einheiten konkurrieren bzw. kooperieren. Einhergehend mit diesen 
Veränderungen haben sich neue Leitbilder für Arbeitnehmer im Sinne eines in ihnen 
zugemuteten eigenständigen unternehmerischen Handelns entwickelt, die gerade für 
hoch und höchst qualifizierte Arbeitnehmer interessant sind und neue 
Selbstverwirklichungschancen bieten. Opfer dieser Entwicklungen sind hingegen 
vielfach geringer qualifizierte Arbeitskräfte, die dadurch an den Rand gerieten, dass 
ihre Arbeitsplätze relativ leicht in Niedriglohnländer verlagerbar sind. Generell ist der 
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Zwang zu beständiger Neustrukturierung der Unternehmen im Interesse einer 
laufenden Anpassung an veränderte Wettbewerbs- und Marktbedingungen erheblich 
verschärft. Die Abhängigkeit von den Bewegungen des Kapitals auf den Weltmärkten 
ist gestiegen. 

Während die christlichen Kirchen auch angesichts dieser Entwicklung die Existenz 
eines freien Marktes grundsätzlich bejahen: „the existence of the market is in itself a 
potential good. It is one of the most successful human social devices ever 
conceived.“10 – weisen sie zugleich darauf hin, dass seine Wirkungsweise 
erkennbare Grenzen hat. „According to the Gospel and the depth of human wisdom, 
what is necessary for life cannot be a commodity or exclusively a commodity.“11

Genannt werden in diesem Zusammenhang auch Arbeitsplätze. Da sie eine 
fundamentale Voraussetzung für ein Leben in Würde und Anerkennung darstellen, 
sollte ihre Bereitstellung für alle nicht der Logik des Marktes unterliegen. Die 
Marktlogik kann nicht alle Bereiche der Gesellschaft dominieren – sonst wird der 
Markt zum Götzen – und dies gilt gerade für die Arbeitsmärkte. Allerdings kann dies 
unter aktuellen Bedingungen nicht mehr den Anspruch auf denselben lebenslangen 
Arbeitsplatz bedeuten – wohl aber auf einen Arbeitsplatz. Das Bereitstellen von 
genügend Arbeitsplätzen überhaupt und die Sicherung der Employability aller kann 
nicht primär den Marktkräften überlassen bleiben. Flexicurity bietet an dieser Stelle 
eine mögliche Antwort.

VI.
(Mehr Flexibilität ist nötig)

Unter diesen Bedingungen ist in einer prinzipiellen Sicht das Einfordern von mehr 
Flexibilität auf allen Ebenen der Unternehmensgestaltung im Interesse ständig neuer 
Anpassungserfordernisse plausibel. Lässt man eine ganze Reihe von 
modifizierenden Faktoren beiseite, so trifft dies auch für die Beschäftigungs- und 
damit für die Teilhabemöglichkeiten der Menschen zu. Immer schnellere 
Reaktionszeiten fordern die Unternehmen dazu heraus, mit immer größeren Teilen 
der Belegschaft entsprechend flexibel umzugehen, d.h. möglichst schnell 
Entlassungen und Einstellungen je nach Marktlage vornehmen zu können. Das eben 
so funktionierende so genannte „atmende Unternehmen“ erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit, auch wenn die Bedingungen je nach Branche ganz unterschiedlich sind. 
Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor gerade in den hochtechnisierten und 
hochqualifizierten Bereichen aber auch die Notwendigkeit, eine Stammbelegschaft 
zu halten, selbst dann, wenn die Marktsituation für einige Zeit einmal nicht so günstig 
ist, da man bei einer veränderten Marktsituation schnell wieder qualifizierte 
Arbeitskräfte braucht, um angemessen reagieren zu können.

Flexibilität bedeutet auch, dass sich Arbeitnehmer mit einem gewissen Tempo selbst 
beständig neu qualifizieren und mit ihrer arbeitsbezogenen Identität immer weniger 

                                                
10 Church and Society Commission of the Conference of European Churches: European churches living their 
faith in the context of globalisation, S. 32
11 Dto S. 33
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an ganz bestimmten Arbeitsvollzügen oder gar an bestimmten Produkten anhaften 
können. Die klassische, romantisierende Sicht auf Arbeit als Handwerk, die in einem 
gewissen Umfang um ihrer Selbst willen getan werden kann, gerät so immer mehr in 
den Hintergrund. Damit wanken identitätsprägende Kräfte, die aus der Arbeit für viele 
Arbeitnehmer herübergewachsen waren, und verlagern sich auf andere Bereiche. 
Andere Risiken kommen hinzu, die sich vor allem in der Entwertung der eigenen 
Arbeitskraft verdichten. Es wird viele Arbeitnehmer geben, die den erhöhten 
Anforderungen an ständige Umorientierungen nicht gewachsen sind leicht auf die 
Verliererseite geraten können.  

Bisher ist deutlich, dass die Flexibilität vor allem an den Rändern der Unternehmen 
greift, d.h., es wurden flexiblere Beschäftigungsformen mit geringerem 
Kündigungsschutz eingeführt um den Eintritt von Neuankömmlingen aus 
benachteiligten Gruppen von Arbeitssuchenden zu fördern oder auch denen 
entgegenzukommen, die früher ausscheiden möchten oder mehr 
Auswahlmöglichkeiten wünschten. Zudem haben die Unterschiede bei 
Arbeitsorganisation, Arbeitszeiten, Arbeitsentgelten und Belegschaftszahlen in 
unterschiedlichen Phasen des Produktionszyklus aber auch zu weitergehenden 
Forderungen geführt, die insgesamt darauf hinauslaufen, in einem bisher in 
Skandinavien schon praktizierten Sinne auf eine hohe Beschäftigungsquote der 
Arbeitnehmer im Unterschied zu einer langen Betriebszugehörigkeit zu setzen. 
Flexibilität bedeutet in diesem Sinne nicht notwendigerweise soziale Unsicherheit 
und Arbeitslosigkeit oder gar Armut, sondern die Fähigkeit, sich zwischen 
verschiedenen Beschäftigungen in verschiedenen Unternehmen hin- und her 
bewegen zu können. Der zentrale Faktor zur Förderung einer entsprechenden 
Mentalität, die derartige Veränderungen nicht primär als Bedrohung sondern als 
Chance begreifen lernt, ist das Vorhandensein von Vertrauen. Dabei geht es um das 
Selbstvertrauen der Beteiligten, das durch ein auf Fairness beruhendes 
institutionelles Setting abgestützt sein muss. Jeder und Jede muss das Gefühl 
haben, dass niemand unter die Räder gerät.

VII.
(Soziale Sicherheit als Risikoabsorption)

Dennoch ist der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, dass Flexibilität, so wie sie 
faktisch bisher umgesetzt worden ist, in einer ganzen Reihe von Bereichen mit der 
einseitigen Verlagerung erhöhter Risiken auf die Beschäftigten einher gegangen ist, 
so z.B. im Fall von Leiharbeit oder auch im Anwachsen der Niedriglohnsektoren bzw. 
auch des Abbaus im Niveau sozialer Leistungen, z.B. in Deutschland vor allem im 
Arbeitslosengeld II-Bereich. Deutlich ist auf der anderen Seite aber auch, dass die 
notwendige zusätzliche Flexibilität nur dann wirklich greifen kann und auch nur dann 
Arbeitsidentifikation und Kreativität sichert, wenn sie mit einer guten sozialen 
Absicherung für den Fall des Auflösens einer bestimmten Arbeitsvertrages 
verbunden ist.
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Generell gilt in den modernen Gesellschaften: Risiken werden dann besser und 
bereitwilliger eingegangen, wenn gleichzeitig die Angst vor Abstieg im Falle des 
Scheiterns durch gute Absicherung reduziert werden kann. Im Blick auf das Sich 
Einlassen von Arbeitnehmern auf zusätzliche Flexibilitätserwartungen bedeutet dies, 
dass im Gegenzug angemessene, auf jeden Fall durchgreifendere 
Sicherheitsstandards als bisher gewährleistet sein müssten. Man könnte sich den 
Zusammenhang geradezu in Form eines großen historischen Kompromisses 
vorstellen: Auf der einen Seite verzichten die Arbeitnehmer bzw. ihre 
Interessenvertretungen in den Gewerkschaften oder anderswo auf 
Kündigungsschutz und andere Sicherungsmaßnahmen und erhalten im Gegenzug 
sehr viel großzügigere soziale Absicherungsmaßnahmen für den Fall, dass sie aus 
bestehenden Arbeitsbeziehungen herausfallen und arbeitslos werden. 

Dies würde bedeuten, dass auf der Ebene der materiellen Absicherung, und der 
befähigender und beratender Institutionen, die im Fall von Arbeitslosigkeit greifen, 
erhebliche Ausbaumaßnahmen erfolgten. Zudem müsste in diesem Bereich eine 
diskriminierungsfreiere Atmosphäre geschaffen werden. Wenn es denn in Zukunft 
immer normaler wird, dass man im Laufe seines Lebens mehrfach arbeitslos wird, 
dann müssen die entsprechenden Situationen als Übergänge gestaltet werden 
können, die möglichst krisenfrei, ja vielleicht sogar im Sinne einer Chance der 
Umorientierung von den Betreffenden akzeptiert und gesellschaftlich legitimiert 
vollzogen werden können. 

Dies bedeutet, dass in diesem Bereich sozusagen ein Stück mehr soziale Sicherheit 
eingefügt werden müsste, d.h. eine Situation, in der Menschen relativ frei von Angst 
wieder befähigt werden, eine bezahlte Arbeitsstelle anzunehmen, sofern dies von der 
Arbeitsmarktsituation her möglich ist. Das vielfach zitierte – zutreffende - Leitbild vom 
Sozialstaat als einem Trampolin müsste an dieser Stelle erst noch Gestalt gewinnen. 
Bisher sind jedoch die meisten Sicherungssysteme, vielleicht abgesehen von denen 
in Skandinavien, von diesem Zustand weit entfernt. 

VIII.
(Entwicklung der Arbeitsvermögen)

Um angesichts zunehmender Flexibilisierungserwartungen möglichst viel wirkliche 
Teilhabe sichern zu können, reicht soziale Sicherheit allerdings nicht aus. Von 
mindestens ebenso großer Bedeutung ist die gezielte und nachhaltige Entwicklung 
der Arbeitsvermögen der Menschen, d.h. ihre qualifizierte Leistungsfähigkeit, wozu 
ihre ausgebildeten Fähigkeiten aber auch die Summe ihrer Lebenserfahrungen 
gehören. Dieses wahrhaftige „Vermögen“ ist nicht „von außen“ zu mobilisieren 
sondern setzt voraus, dass Menschen in ihrer ganzen Menschlichkeit in der 
Wirtschaft zum tragen kommen können; über Arbeitsplätze verfügen, die Sinn 
machen und in eine entsprechende Kooperation einbezogen sind. Über solches 
Vermögen verfügt mehr oder minder jeder und jede und man kann darüber 
erschrecken, wie wenig es in der vorherrschenden Wirtschaft tatsächlich genutzt 
wird. 
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Diese Situation hängt damit zusammen, dass die moderne Wirtschaft zwar wie noch 
keine Periode vor ihr die Arbeitskraft der Menschen entwickelt hat – aber sie auch 
immer wieder drastisch entwertet, vor allem durch Umstrukturierungen mit 
Arbeitsplatzabbau. In der Regel scheint dies der einfachste Weg zu sein, Kosten zu 
sparen und die Renditen zu steigern. Übersehen wird dabei aber, dass es nach wie 
vor – und heute eigentlich immer mehr – die lebendige Arbeitskraft ist, die wirkliche 
Werte schafft. Sie braucht jedoch ein lebendiges, kreatives Klima, um sich entfalten 
zu können. Und in der Tat: Noch nie waren Menschen so kompetent und selbständig 
wie heute. Noch nie gab es so gute Möglichkeiten, sich zu vernetzen und sich selbst 
zu organisieren. Damit kann ein großer Zugewinn an Selbstbewusstsein und 
Gestaltungsfähigkeit der Menschen einhergehen, der die Qualität der Teilhabe 
steigert. Die moderne Wirtschaft beseitigt den Bedarf an Arbeitskräften, die bereit 
sind, Fließbandarbeit zu leisten und sich damit unwürdigen Arbeitsbedingungen 
unterzuordnen – und das ist gut so.

Die Förderung der Entwicklung des Arbeitsvermögens der Menschen kann folglich 
zugleich Förderung von Teilhabe sein und sollte entsprechend gestaltet werden. 
Dazu zählt vor allem größere Autonomie der Menschen in der ökonomischen 
Kooperation – Empowerment – was mit größerer Verantwortung einher geht. Die 
herkömmlichen Formen der Mitbestimmung – auf Betriebs- und Unternehmensebene 
– sollten in diese Richtung weiterentwickelt werden. In der heutigen Arbeitswelt fallen 
nicht mehr die Maschinen aus – sie werden sogar immer perfekter – sondern die 
Menschen, weil sie mit den neuen Anforderungen nicht zu recht kommen. Initiative 
und Kreativität  erzeugen auf der Kehrseite Stress und Leiden. Das, was diese 
Probleme erzeugt – mehr Freiheit – enthält zugleich auch die Lösung: nur durch und 
in Freiheit kann sich die Persönlichkeit des Arbeitnehmers weiter entwickeln. Hierzu 
braucht es Hilfestellungen. 

IX.
(Aktivierende Fürsorge)

Entsprechendes wie für die Entwicklung des Arbeitsvermögens gilt auch für den 
Bereich der Beratung und Hilfe, den Menschen in sozialer Fürsorge in Anspruch 
nehmen können. Die betreffenden fürsorgenden Institutionen der Gesellschaft, wie 
Sozialämter, Arbeitsagenturen, Jugendämter usw., müssen stärker als bisher 
befähigende und in dieser Hinsicht „Empowermentansätze“ verfolgen, um Menschen 
wieder die subjektive Selbstgewissheit und die Möglichkeiten zu verschaffen, an der 
Gesellschaft und insbesondere am Arbeitsmarkt teilhaben zu können.  Hier kann es 
nur so sein, dass sich der Staat über Fallmanager bzw. Sozialarbeiter der Einzelnen 
sozialpädagogisch annimmt. Voraussetzung dafür, dass auf diese Weise eine 
Mobilisierung des kreativen Potenzials der Menschen gelingt, ist allerdings, dass sich 
der Prozess des Förderns und Forderns als relativ angstfrei und gleichberechtigt auf 
Augenhöhe vollziehen kann. Eine nur erzwungene Aktivierung wird über kurz oder 
lang wieder in sich zusammenbrechen.
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Formen der aktivierenden Fürsorge sind für die stigmatisierungsfreie Gestaltung der 
Übergänge zwischen verschiedenen Beschäftigungen von großer Bedeutung. Der 
oder die betreffende Hilfesuchende müssen das Gefühl haben, dass sie erwachsen, 
fair und gleichberechtigt beraten bzw. behandelt werden und nicht vom Absturz 
bedroht sind. Entsprechend hoch müssen die Entgelte bei Arbeitslosigkeit sein. 
Angstgefühle stellen sich in diesen Situationen ohnehin leicht ein, weswegen 
sanktionierende Mittel kaum zum tragen kommen sollten. Viel hängt an der 
Atmosphäre der betreffenden Einrichtungen. Im Sinne der Flexicurity muss es normal 
werden, ihre Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Dem kann durchaus entgegen 
kommen, dass die Gewährung von Hilfe vielfach an Gegenleistungen gebunden wird 
und so die Form eines Tausches von Leistungen annimmt, der dann in einem von 
beiden Seiten gezeichneten Vertrag besiegelt wird. 

X. 
(Fazit)

Von der Idee gerechter Teilhabe her zeichnet sich das Bild einer solidarischen 
Gesellschaft ab, in der die solidarischen fürsorglichen Maßnahmen so gesteuert sind, 
dass sie den Einzelnen zur Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeit und damit zur 
Erbringung seines Dienstes im Interesse der Solidarität aller befähigen. Umverteilung 
bleibt nach wie vor nötig, aber sie muss eine Umverteilung in die Bereitstellung 
solcher Maßnahmen sein. Nur wenn dies in einem umfassenden Ausmaß geschieht, 
lassen sich auch die Herausforderungen zunehmender Flexibilität, um die man nicht 
herumkommen wird, bewältigen. Umfassende Teilhabe der Menschen im 
ökonomischen Prozess ist deswegen nur möglich, wenn die Flexibilitätsrisiken durch 
gemeinsame Anstrengungen abgesichert werden können. Mehr Unsicherheit auf 
dem jeweiligen aktuellen Arbeitsplatz kann durch mehr allgemeine Sicherheit 
kompensiert werden um so die Chancen aller zu erhöhen und die Ökonomie unter 
den Bedingungen der Globalisierung leistungsfähig zu halten. In einem solchen 
Konzept können sich durchaus christliche Vorstellungen einer umfassenden 
Solidargemeinschaft widerspiegeln.

Die Risiken liegen jedoch auf der Hand: Das Verhältnis von Zumutungen und 
Entlastungen im Konzept der Flexicurity muss ausgewogen sein und als fair erlebt 
werden können. Wenn auf der ökonomischen Seite die Arbeitskraft deutlicher zur 
handelbaren Ware wird – dann muss auf der sozialen Seite sozusagen eine 
deutliche Entkommodifizierung des Arbeitnehmers erfolgen. Der Mensch muss im 
Mittelpunkt bleiben.

In dieser Hinsicht ist abschließend zu unterstreichen, was die christlichen Kirchen in 
Europa deutlich gefordert haben: „Social balance and social justice are integral parts 
of the concept of the social market economy. They can be achieved not only ex-post 
through the system of redistribution. Efforts to create ex-ante justice are at least as 
important and probably more effective. Anyone who questions these principles calls 
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the welfare state into question.”12 Eben dies gilt besonders deutlich für 
Veränderungen in Richtung Flexicurity.  

                                                
12 Dto, S. 23


